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Deutscher Bundestag 
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Beschlußempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(13. Ausschuß) 

zu dem 

a) Gesetzentwurf des Bundesrates 
- Drucksache 13/2240 - 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch und des Bundeserziehungsgeldgesetzes 

b) Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. 
- Drucksache 13/399 - 

Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz 

c) Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/412 - 

Beteiligung des Bundes an einem Aktionsprogramm zur Umsetzung 
des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung nach dem Schwangeren-
und Familienhilfegesetz 

A. Problem 

Nach den Vorgaben des Schwangeren- und Familienhilfegesetzes 
1992 haben Kinder mit Wirkung zum 1. Januar 1996 nach Voll-
endung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt einen 
Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. 
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In einigen Ländern mit einem bisher niedrigen Versorgungsgrad 
lin Kindergartenbereich wird es jedoch aus finanziellen, perso-
nellen und organisatorischen Gründen nicht möglich sein, frist-
gerecht die zur Umsetzung des Rechtsanspruchs erforderliche 
Zahl an Kindergartenplätzen zu schaffen. 

B. Lösung 

a) Der Gesetzentwurf des Bundesrates - Drucksache 13/2240 - 
sieht im wesentlichen in der vorgelegten Ausschußfassung vor, 
die betroffenen Länder und Kommunen durch eine bis ein-
schließlich 1998 befristete Übergangsregelung zu entlasten. 
Für 1996 soll der Rechtsanspruch dahingehend beschränkt 
werden, daß durch landesrechtliche Regelungen ein allgemei-
ner Zeitpunkt, spätestens jedoch der 1. August 1996 festgelegt 
werden kann, ab dem der Anspruch des Kindes, das bis zu die-
sem Tag das dritte Lebensjahr vollendet hat, besteht. Für 1997 
sollen zur Verkürzung der Wartezeit hingegen zwei und für 
1998 drei Aufnahmetermine durch landesrechtliche Regelun-
gen festgesetzt werden. Die entsprechende Genehmigung darf 
den Gemeinden nur erteilt werden, wenn sie zuvor eine ver-
bindliche Ausbauplanung zur vollständigen Erfüllung des 
Kindergartenplatzangebotes bis spätestens 31. Dezember 1998 
beschlossen haben. Darüber hinaus wird eine Härtefallre-
gelung eingeführt werden. 

Bei den weiteren Regelungen zum Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz handelt es sich um redaktionelle und rechtstechnische 
Klarstellungen. 

b) Der Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. zur Um-
setzung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz - 
Drucksache 13/399 - wird für erledigt erklärt. 

c) Der Antrag der Fraktion der SPD zur Beteiligung des Bundes 
an einem Aktionsprogramm zur Umsetzung des Rechtsan-
spruchs auf Kinderbetreuung nach dem Schwangeren- und 
Familienhilfegesetz - Drucksache 13/412 - wird abgelehnt. 

Mehrheit im Ausschuß 

C. Alternativen 

Annahme des Antrags auf Drucksache 13/412. 

D. Kosten 

Der Gesetzentwurf bewirkt eine Entlastung der Haushalte der 
Länder und Kommunen. 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

1. den Gesetzentwurf des Bundesrates - Drucksache 13/2240 - 
in  der aus der anliegenden Zusammenstellung ersichtlichen 
Fassung anzunehmen; 

2. den Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. - Druck-
sache 13/399 - für erledigt zu erklären; 

3. den Antrag der Fraktion der SPD - Drucksache 13/412 - ab-
zulehnen. 

Bonn, den 22. November 1995 

Der Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Dr. Edith Niehuis 

Vorsitzende 

Maria Eichhorn 

Berichterstatterin 

Christel Hanewinckel 

Berichterstatterin 

Rita Grießhaber 

Berichterstatterin 

Heinz Lanfermann 

Berichterstatter 

Rosei Neuhäuser 

Berichterstatterin 
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Zusammenstellung 

des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch und 
des Bundeserziehungsgeldgesetzes 
- Drucksache 13/2240 - 
mit den Beschlüssen des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(13. Ausschuß) 

Entwurf 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

und des Bundeserziehungsgeldgesetzes 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Achten Buches 

Sozialgesetzbuch 

§ 24 des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder-
und Jugendhilfe - (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Ju-
ni 1990 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. Mai 1993, BGBl. I S. 637), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 13. Juni 1994 (BGBl. I 
S. 1229), wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„ (1) Ein Kind, das bis zum 31. Juli eines Jahres 
das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat vom 1. Au-
gust desselben Jahres bis zum Schuleintritt An-
spruch auf den Besuch eines Kindergartens. Für 
alle anderen Kinder sind nach Bedarf Plätze in Ta-
geseinrichtungen und, soweit für das Wohl des 
Kindes erforderlich, Tagespflegeplätze vorzuhal-
ten. Weitergehende landesrechtliche Regelungen 
bleiben davon unberührt." 

2. Nach Absatz I wird ein neuer Absatz 2 eingefügt: 

„ (2) Der Anspruch nach Absatz I Satz 1 kann 
auch durch ein gleichwertiges Förderungsangebot 
erfüllt werden. " 

3. Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3.  

Beschlüsse des 13. Ausschusses 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

(2. SGB VIII-Änderungsgesetz - 
2. SGB VIII-ÄndG) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Achten Buches 

Sozialgesetzbuch 

Das Achte Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und 
Jugendhilfe - (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juni 
i990 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. Mai 1993, BGBl. I S. 637), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 13. Juni 1994, BGBl. I 
S. 1229), wird wie folgt geändert: 

a) In § 21 Satz 2 werden nach dem Wort „Vermögen" 
die Worte „nach Maßgabe der §§ 91 bis 93" ein-
gefügt 

b) § 24 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 24 
Ausgestaltung des Förderungsangebots 

in Tageseinrichtungen 

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebens-
jahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Be-
such eines Kindergartens. Für Kinder im Alter 
unter drei Jahren und für Kinder im schulpflich-
tigen Alter sind nach Bedarf Plätze in Tagesein-
richtungen vorzuhalten. Die Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, daß 
ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagesplät-
zen zur Verfügung steht." 

entfällt 

entfällt 
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Entwurf 

4. Der neue Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 erhält folgende 
Fassung: 

„1. für jedes Kind nach Maßgabe des Absatzes 1 
Satz 1 ein Platz zur Verfügung steht,". 

Beschlüsse des 13. Ausschusses 

entfällt 

c) Nach § 24 wird folgender § 24 a eingefügt: 

„§ 24 a 
Übergangsregelung zum Anspruch 
auf den Besuch eines Kindergartens 

(1) Kann zum 1. Januar 1996 in einem Land das 
zur Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 
Satz 1 erforderliche Angebot nicht gewährleistet 
werden, so gelten die nachfolgenden Regelun-
gen. 

(2) Landesrecht kann einen allgemeinen Zeit-
punkt, spätestens den 1. August 1996, festlegen 
und bestimmen, daß erst ab diesem festgelegten 
Zeitpunkt der Anspruch eines Kindes, das bis zu 
diesem Tag das dritte Lebensjahr vollendet hat, 
besteht. 

(3) Landesrecht kann für die Zeit ab dem 1. Au-
gust 1996 bis zum 31. Dezember 1998 eine Rege-
lung treffen, die die örtlichen Träger, die den 
Rechtsanspruch nach § 24 Satz 1 noch nicht erfül-
len können, auf Antrag befugt, für ihren Bereich 
allgemeine Zeitpunkte festzulegen, ab denen der 
Rechtsanspruch auf den Besuch des Kindergar-
tens besteht. Diese Zeitpunkte dürfen höchstens 
sechs Monate und für das Jahr 1998 höchstens 
vier Monate auseinander liegen. Voraussetzung 
für die Befugnis ist, daß der örtliche Träger vorab 
im Rahmen der Jugendhilfeplanung das noch be-
stehende Versorgungsdefizit festgestellt und ver-
bindliche Ausbaustufen zur Verwirklichung des 
Angebots, das eine Erfüllung des Rechtsan-
spruchs nach § 24 Satz 1 zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt, spätestens zum 31. Dezember 1998 ge-
währleistet, beschlossen hat. 

(4) Landesrecht kann auch regeln, daß der An-
spruch im Rahmen der Absätze 2 und 3 bis zum 
31. Dezember 1998 auch durch ein anderes geeig-
netes Förderungsangebot erfüllt werden kann. 

(5) Besteht eine landesrechtliche Regelung 
nach den Absätzen 2 bis 4 , so hat der örtliche Trä-
ger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Gewähr-
leistungspflicht nach § 79 sicherzustellen, daß ein 
Kind vom vollendeten dritten Lebensjahr an auch 
vor den jeweiligen allgemeinen Zeitpunkten ei-
nen Kindergartenplatz oder ein anderes geeigne-
tes Förderungsangebot erhält, wenn die Ableh-
nung für das Kind oder seine Eltern eine beson-
dere Härte bedeuten würde." 

d) § 39 Abs. 6 wird wie folgt gefaßt: 

„(6) Wird das Kind oder der Jugendliche im 
Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach 
§ 31 des Einkommensteuergesetzes bei der Pfle

-

geperson berücksichtigt, so ist ein Betrag in Höhe 
der Hälfte des Betrages, der nach § 66 des Ein-
kommensteuergesetzes für ein erstes Kind zu zah-
len ist, auf die laufenden Leistungen anzurech- 
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Entwurf Beschlüsse des 13. Ausschusses 

nen. Ist das Kind oder der Jugendliche nicht das 
älteste Kind in der Pflegefamilie, so ermäßigt sich 
der Anrechnungsbetrag für dieses Kind oder 
diesen Jugendlichen auf ein Viertel des Betrages, 
der für ein erstes Kind zu zahlen ist." 

e) In § 44 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 werden nach den 
Worten „Hilfe zur Erziehung" die Worte „oder 
von Eingliederungshilfe für seelisch behinderte 
Kinder und Jugendliche" eingefügt. 

f) In § 59 Abs. 1 Nr. 5 wird die Verweisung „Ar-
tikel 10 Abs. 6" durch die Verweisung „Artikel 10 
Abs. 4" ersetzt. 

g) In § 85 Abs. 2 Nr. 2 werden nach den Worten „Hil-
fen zur Erziehung" ein Komma und die Worte 
„Eingliederungshilfen für seelisch behinderte 
Kinder und Jugendliche" eingefügt. 

h) In § 86a Abs. 4 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn 
eine Hilfe für junge Volljährige nach § 41 beendet 
war und innerhalb von drei Monaten erneut Hilfe 
für junge Volljährige nach § 41 erforderlich 
wird." 

i) In § 87b Abs. 2 Satz 2 wird das Wort „Erwach-
sene" durch das Wort „Volljährige" ersetzt. 

j) § 89a wird wie folgt geändert: 

aa) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Kostenerstattung bei fortdauernder Voll-
zeitpflege" 

bb) In Absatz 1 werden die Worte „für Hilfe zur 
Erziehung in Vollzeitpflege oder für Einglie-
derungshilfe bei einer Pflegeperson" gestri-
chen. 

cc) In Absatz 2 werden nach den Worten „einen 
Kostenerstattungsanspruch gegen" die Worte 
„einen anderen örtlichen oder" eingefügt. 

dd) In Absatz 3 werden die Worte „Hat sich nach 
dem Zuständigkeitswechsel der für die örtli-
che Zuständigkeit nach § 86 Abs. 1 bis 5 maß-
geblich gewöhnliche Aufenthalt geändert" 
durch die Worte „Ändert sich während der 
Gewährung der Leistung nach Absatz 1 der 
für die örtliche Zuständigkeit nach § 86 Abs. 1 
bis 5 maßgebliche gewöhnliche Aufenthalt" 
ersetzt. 

k) In § 89b Abs. 2 wird das Wort  „vom" durch die 
Worte „von dem" ersetzt. 

1) § 91 wird wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 1 Nr. 1 werden nach dem Wort 
„eines" die Worte „Kindes oder" eingefügt. 

bb) In Absatz 4 wird folgender Satz 2 angefügt: 
„Der Ehegatte wird nicht zu den Kosten her-
angezogen, wenn der leistungsberechtigte 
Elternteil oder die schwangere Frau volljäh-
rig ist; in diesem Fall kann der Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe den Unterhaltsan-
spruch des Elternteils oder der schwangeren 
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Entwurf Beschlüsse des 13. Ausschusses 

Frau nach Maßgabe von §§ 95, 96 `auf sich 
überleiten." 

m) In § 96 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte „als häus-
liche Ersparnis" durch die Worte „aufgrund der 
durch die auswärtige Unterbringung ersparten 
Aufwendungen" ersetzt. 

n) In § 101 Abs. i Satz 1 werden die Worte „begin-
nend 1996" durch die Worte „beginnend 2000" 
ersetzt. 

o) § 103 wird wie folgt geändert: 

aa) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

bb) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 ange-
fügt: 

„(2) Für ausschließlich statistische Zwecke 
dürfen den zur Durchführung statistischer 
Aufgaben zuständigen Stellen der Gemein-
den und Gemeindeverbände für ihren Zu-
ständigkeitsbereich Einzelangaben aus der 
Erhebung nach § 99 mit Ausnahme der Hilfs-
merkmale übermittelt werden, soweit die 
Voraussetzungen nach § 16 Abs. 5 des Bun-
desstatistikgesetzes gegeben sind." 

Artikel 2 
Änderung des Bundeserziehungsgeld

-

gesetzes 
In § 15 Abs. I Satz 1 des Gesetzes über die Ge-

währung von Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub 
(Bundeserziehungsgeldgesetz) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. Januar 1994 (BGBl. I 
S. 180) werden die Worte „bis zur Vollendung des 
dritten Lebensjahres eines Kindes, das nach dem 
31. Dezember 1991 geboren ist," durch die Worte 
„bis ein Kind einen Anspruch auf den Besuch eines 
Kindergartens nach § 24 Abs. 1 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch erlangt, " ersetzt. 

Artikel 3 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

Artikel 2 
Neufassung des Achten Buches 

Sozialgesetzbuch 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend kann den Wortlaut des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch in der vom Inkrafttreten 
dieses Gesetzes an geltenden Fassung im Bundesge-
setzblatt bekannt machen. 

Artikel 3 
Inkrafttreten, Aufhebung von Vorschriften 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1996 in Kraft. Mit 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes wird Artikel 10 
Abs. 3 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, das zu-
letzt durch das Gesetz vom 16. Februar 1993 (BGBl. I 
S. 293) geändert worden ist, gestrichen. 
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Bericht der Abgeordneten Maria Eichhorn, Rita Grießhaber, Christel Hanewinckel, 
Heinz Lanfermann und Rosel Neuhäuser 

I. Zum Beratungsverfahren 

Der Deutsche Bundestag hat am 21. September 1995 
in seiner 55. Sitzung den Gesetzentwurf des Bundes-
rates - Drucksache 13/2240 - nach erster Lesung zur 
federführenden Beratung an den Ausschuß für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend und zur Mitbera-
tung an den Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
überwiesen. 

Bereits am 10. Februar 1995 hat der Deutsche Bun-
destag in seiner 19. Sitzung den Antrag der Fraktio-
nen der CDU/CSU und F.D.P. - Drucksache 13/399 - 
und den Antrag der Fraktion der SPD - Drucksache 
13/412 - zur federführenden Beratung an den Aus-
schuß für Familie, Senioren, Frauen und Jugend so-
wie zur Mitberatung an den Rechtsausschuß und den 
Haushaltsausschuß überwiesen. 

Der federführende Ausschuß für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend beschloß in seiner 5. Sitzung am 
8. März 1995 die Einrichtung eines Unterausschusses 
zum „Schwangeren- und Familienhilfeänderungsge-
setz", der beide Vorlagen in seine Beratungen einbe-
zog und sie am 28. Juni 1995 zur abschließenden Be-
ratung an den Hauptausschuß zurückleitete. 

Die mitberatenden Ausschüsse nahmen zu den Vor-
lagen wie folgt Stellung: 

Der Rechtsausschuß empfahl einvernehmlich, auf eine 
Abstimmung zu dem Antrag der Fraktionen der CDU/ 
CSU und F.D.P. auf Drucksache 13/399 zu verzichten. 

Zu dem Antrag der Fraktion der SPD auf Drucksache 
13/412 empfahl der Rechtsausschuß mit der Mehrheit 
der Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und 
F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktionen SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der 
Gruppe der PDS Ablehnung. 

Der Haushaltsausschuß empfahl in seiner Stellung-
nahme vom 11. Oktober 1995 mehrheitlich mit den 
Stimmen der Koalitionsfraktionen und gegen die 
Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der Gruppe der PDS, dem Antrag auf 
Drucksache 13/399 zuzustimmen. 

Er empfahl ferner in seiner Stellungnahme vom glei-
chen Tage mit den Stimmen der Koalitionsfraktio-
nen und gegen die Stimmen der Fraktionen SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Gruppe der 
PDS, den Antrag auf Drucksache 13/412 abzulehnen. 

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung empfahl 
in seiner Stellungnahme vom 8. November 1995 mit 
den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und 
F.D.P., bei Stimmenthaltung der Fraktionen SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Gruppe der 
PDS die Ablehnung des Gesetzentwurfs. 

Der Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend nahm die Beratung der Vorlagen in seiner 
15. Sitzung am 27. September 1995 auf. In seiner 
18. Sitzung führte er eine öffentliche Anhörung zu 
dem Thema „Umsetzung des Rechtsanspruchs auf 
einen Kindergartenplatz" durch und hörte hierzu 
u. a. Sachverständige und Vertreter von Landes-
behörden, der kommunalen Spitzenverbände, der 
Wohlfahrtsverbände und der Gewerkschaften an. 
Hinsichtlich der Ergebnisse der öffentlichen Anhö-
rung wird auf das Protokoll der 18. Sitzung des Aus-
schusses sowie auf die Stellungnahmen der Sachver-
ständigen Bezug genommen. 

Der federführende Ausschuß schloß in seiner Sitzung 
am 22. November 1995 seine Beratungen ab. 

Der Gesetzentwurf des Bundesrates wurde aufgrund 
des Änderungsantrags der Koalitionsfraktionen, den 
der Ausschuß mit den Stimmen der Fraktionen CDU/ 
CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und F.D.P. 
bei Stimmenthaltung der Gruppe der PDS annahm, 
wie aus der vorstehenden Zusammenstellung ersicht-
lich, geändert und ergänzt. 

Der Ausschuß beschloß mit den Stimmen der Fraktio-
nen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und F.D.P., bei Stimmenthaltung der Gruppe der 
PDS, die Annahme des geänderten Gesetzentwurfs 
zu empfehlen. 

Dagegen lehnte der Ausschuß den Antrag der SPD, 
mit dem es den Ländern ermöglicht werden sollte, 
bis Ende 1998 mindestens einen Stichtag für die Auf-
nahme in den Kindergarten festzulegen, mit den 
Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. 
gegen die Stimmen der Fraktion der SPD, bei Stimm-
enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und der Gruppe der PDS, ab. 

Der Ausschuß empfahl, den Antrag auf Drucksache 
13/399 für erledigt zu erklären. 

Den Antrag auf Drucksache 13/412 lehnte der Aus-
schuß mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/ 
CSU und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion 
der SPD, bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und der Gruppe der PDS, ab. 

Er faßte diesen Beschluß unter dem Vorbehalt der 
Voten des Rechtsausschusses. 

II. Wesentlicher Inhalt der Anträge 
und des Gesetzentwurfs 

Mit dem Antrag auf Drucksache 13/399 streben die 
Koalitionsfraktionen an, daß die Garantie auf einen 
Kindergartenplatz, die im Rahmen des Schwange- 
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ren- und Familienhilfegesetzes festgeschrieben wor-
den ist, zum 1. Januar 1996 verwirklicht wird. Die 
Bundesländer werden deshalb aufgefordert, bis Ja-
nuar 1996 die Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
daß für jedes Kind zwischen dem dritten und sech-
sten Lebensjahr ein Kindergartenplatz zur Verfügung 
gestellt wird. Die finanzielle Beteiligung des Bundes 
ergebe sich aufgrund der seit 1995 veränderten Fest-
setzung der Umsatzsteuerverteilung. 

In dem Antrag der Fraktion der SPD auf Drucksache 
13/412 wird die Bundesregierung aufgefordert, im 
Zusammenwirken mit den Bundesländern ein zeit-
lich befristetes Aktionsprogramm zur Umsetzung des 
Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung nach dem 
Schwangeren- und Familienhilfegesetz aufzustellen. 
Im Rahmen dieses Programms soll sich die Bundesre-
gierung an den Investitionskosten für Kindergärten 
beteiligen, da die Finanzkraft der Länder und Ge-
meinden durch die alleinige Finanzierung der sozia-
len Begleitmaßnahmen im Zusammenhang mit der 
Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs über-
fordert werde. 

Der Gesetzentwurf des Bundesrates strebt eine Mo-
difizierung dieses Rechtsanspruchs durch eine unbe-
fristete Stichtagsregelung sowie eine Anpassung des 
Erziehungsurlaubs an, damit Lücken bei der Betreu-
ung von Kindern zwischen der Beendigung des Er-
ziehungsurlaubs und der Betreuung in einem Kinder-
garten verhindert werden sollen. 

Die Bundesregierung führt in ihrer Stellungnahme 
aus, die Initiative des Bundesrates sei notwendig ge-
worden, weil der gesetzlich vorgesehene Termin für 
das Inkrafttreten des Rechtsanspruchs auf einen Kin-
dergartenplatz nicht realisierbar erscheine. Wenn sie 
sich der Gesetzesinitiative nicht verschließe, dann 
geschehe dies vor allem, um das Vertrauen der Bür-
ger in die Realisierung rechtlicher Ansprüche nicht 
weiter zu enttäuschen. Sie werde deshalb eine Rege-
lung mittragen, die für eine Übergangszeit den Zu-
gang zum Kinderga rten auf einen oder mehrere jähr-
liche Aufnahmetermine begrenzt. Die bundesrechtli-
che Einführung einer Stichtagsregelung auf Dauer 
lehnt sie hingegen ab. 

Nähere Einzelheiten ergeben sich aus den Druck-
sachen 13/399, 13/412 und 13/2240. 

III. Zur Beschlußempfehlung 

Bei den Fraktionen CDU/CSU, SPD, F.D.P., 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Gruppe der 
PDS bestand Einigkeit, daß der im Zuge des Schwan-
geren- und Familienhilfegesetz beschlossene Rechts-
anspruch auf einen Kindergartenplatz so bald wie 
möglich umgesetzt werden müsse. 

Aus diesem Grunde wurde die vom Bundesrat vorge-
schlagene unbefristete Stichtagsregelung von allen 
Ausschußmitgliedern abgelehnt. 

Die Mehrheit der Ausschußmitglieder verständigten 
sich aufgrund des von den Koalitionsfraktionen ein-
gebrachten Antrags auf die vorgelegte Ausschußfas-
sung, die den Entwurf des Bundesrates ändert und 
ergänzt. 

1. Die Mitglieder der Unionsfraktion betonten, daß 
einige Bundesländer ihrer Verpflichtung zum Aus-
bau der Kindergartenplätze nicht nachgekommen 
seien, obwohl der Bund bereits einen erheblichen 
Anteil der Lasten durch die Erhöhung des Umsatz-
steueranteils von 37 % auf 44 % mittragen würde. 
Sie kritisierten, daß die Länder offensichtlich diese 
Mittel nicht den Kommunen zur Verfügung stellen 
würden. Die Fraktion der CDU/CSU machte bei 
den Beratungen weiterhin deutlich, daß aus fami-
lienpolitischer Sicht die vom Bundesrat vorge-
schlagene unbefristete Stichtagsregelung nicht 
befürwortet werden könne. Unter Berücksichti-
gung der Ergebnisse der Anhörung sei es jedoch 
sinnvoll, die familienpolitischen Interessen und 
die Zwänge der Kommunen in Einklang zu brin-
gen. Der vorgelegte Änderungsantrag der Koaliti-
onsfraktionen würde diesen beiden Zielvorgaben 
gerecht. Die Einführung einer Härtefallregelung 
sei im übrigen aus familienpolitischer Sicht not-
wendig geworden. 

Die Ausweitung des Erziehungsurlaubs lehnte die 
Unionsfraktion aus frauen- und beschäftigungs-
politischer Sicht ab. 

2. Die Mitglieder der Fraktion der SPD stellten klar, 
daß die heutige Beratung endgültig für die Län-
der und Kommunen Lösungen schaffe, damit die 
betroffenen Familien zum 1. Januar 1996 Klarheit 
über die Rechtslage gewinnen könnten und die 
Kommunen gleichzeitig die notwendigen zeitli-
chen Spielräume hätten, um die vorgegebenen 
Verpflichtungen einlösen zu können. Auch die 
Fraktion der SPD sprach sich gegen die Einfüh-
rung einer bundeseinheitlichen Stichtagsregelung 
aus. Sie vertrat jedoch die Auffassung, daß sich 
der Bund an den Investitionskosten zu beteiligen 
habe, da es entgegen der Auffassung der Koali-
tionsfraktionen keine definitive Regelung im Bund-
Länder-Finanzausgleich gegeben habe. Weder 
die Bundesregierung noch die Länder hätten sich 
darum bemüht, bestimmte finanzielle Mittel für 
den Ausbau der Kindergartenplätze festzulegen. 
Aus diesem Grunde habe ihre Fraktion den An-
trag auf Drucksache 13/412 gestellt, damit sich 
der Bund mit 25 % an den Investitionskosten be-
teilige. Die Mitglieder der Fraktion der SPD spra-
chen sich ebenfalls aus grundsätzlichen Erwägun-
gen gegen eine Verlängerung des Erziehungs-
urlaubs aus. 

3. Bei den Beratungen im Ausschuß für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend begrüßten die Mitglie-
der der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN den 
von den Koalitionsfraktionen vorgelegten Ände-
rungsantrag, da den Kommunen aus der befriste-
ten Übergangslösung die Verpflichtung erwachse, 
eine verbindliche Ausbauplanung für die fehlen-
den Betreuungsplätze zu erstellen. Diese Forde-
rung sei auch Kernstück des Antrags ihrer Frak-
tion zur zügigen Umsetzung des Rechtsanspruchs 
auf einen Kindergartenplatz gewesen. 

Dem Wunsch nach Ausweitung des Erziehungs

-

urlaubs konnte die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN nicht entsprechen, da das Problem der 
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Umsetzung des Kindergartenanspruchs nicht auf 
dieser Ebene gelöst werden könne. 

4. Die Fraktion der F.D.P. argumentierte, daß die Ge-
währleistung ausreichender Kinderbetreuung ein 
wesentlicher Aspekt im Schwangeren- und Fami-
lienhilfegesetz gewesen sei. Sie kritisierte die Ver-
fahrensweise der Länder, die durch eine dauer-
hafte Stichtagsregelung versuchten, den Rechts-
anspruch auszuhöhlen und nebenbei ca. 7 Mrd. 
DM einzusparen. Der gefundene Kompromiß ziele 
nach Auffassung der Fraktion der F.D.P. darauf ab, 
das vorhandene Betreuungsdefizit spätestens zum 
1. Januar 1999 zu schließen. Die wesentlichen Ele-
mente der Kompromißlösung, die auch zur Zustim-
mung der Fraktion der F.D.P. geführt hätten, seien 
die befristete Regelung, die abnehmende Warte-
zeit sowie die verbindlich vorgeschriebene Aus-
bauplanung gewesen. 

Der Vertreter der Fraktion der F.D.P. hob außer-
dem hervor, daß mit Blick auf die Kinderga rten-
plätze der Bund-Länder-Finanzausgleich neu ge-
regelt worden sei. Die finanziellen Engpässe seien 
zum Teil deshalb entstanden, weil die Länder die 
notwendigen Mittel nicht an die Gemeinden und 
Kommunen weiterleiteten. Nach Auffassung der 
Fraktion der F.D.P. würde der nun gefundene 
Kompromiß allen Beteiligten gerecht und außer-
dem dafür Sorge tragen, daß der Rechtsanspruch 
auf einen Kindergartenplatz zügig verwirklicht 
werde. 

5. Die Vertreterin der Gruppe der PDS stellte klar, 
daß der von den Koalitionsfraktionen vorgelegte 
Änderungsantrag als Konsequenz der Ergebnisse 
der Anhörung zu werten sei. Sie bemängelte aller-
dings, daß wesentliche Fragen hinsichtlich der so-
zialen Sicherstellung der Frauen, des Standards in 
den Einrichtungen und der Auswirkungen in den 
neuen Bundesländern nicht geklärt worden seien. 
Aus diesem Grunde werde sich ihre Gruppe bei 
der Abstimmung enthalten. 

IV. Begründung 
zu den einzelnen Vorschriften 

A. Allgemeines  

Zu dem der Ausschußfassung zugrundeliegenden 
Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und 
F.D.P. zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch und des Bundeser-
ziehungsgeldgesetzes des Bundesrates wurde die 
folgende Begründung eingereicht, die sich nur auf 
die in der Ausschußfassung genannten Vorschriften 
bezieht. 

B. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu der Überschrift 

Änderung der Bezeichnung des Gesetzes aufgrund 
des Wegfalls der Änderung des Bundeserziehungs-
geldgesetzes (Nr. 3) 

Zu Artikel 1 (Änderung des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch) 

Zu Buchstabe a 

Notwendige Klarstellung, um zu verdeutlichen, daß 
auch bei Leistungen nach § 21 die Regelungen 
des Achten Buches über die Heranziehung zu den 
Kosten gelten. 

Zu Buchstabe b 

Die Vorschrift wird systematisch verbessert und in-
haltlich gestaltet. 

Der Wille des Gesetzgebers 

- jedem Kind ab dem vollendeten dritten Lebensjahr 
einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz 
einzuräumen, 

- für Kinder im Alter unter drei Jahren und im schul-
pflichtigen Alter ein bedarfsgerechtes Platzange-
bot vorzuhalten sowie 

- das Angebot an Ganztagsplätzen für Kinder aller 
Altersgruppen bedarfsgerecht auszubauen 

kommt nunmehr zweifelsfrei zum Ausdruck. Gestri-
chen wurde in Absatz 2 Nr. 1 die Pflicht, auf die Be-
reitstellung eines Kindergartenplatzes für jedes Kind 
hinzuwirken. Die Formulierung als Hinwirkungs-
pflicht ließ Zweifel am Charakter des in Absatz 1 ge-
regelten Rechtsanspruchs aufkommen. Nach der 
Streichung von Absatz 2 Nr. 1 tritt die strikter formu-
lierte allgemeine Gewährleistungspflicht (§ 79) an 
diese Stelle. Absatz 2 Nr. 2 wurde gestrichen, weil es 
sich nur um eine im wesentlichen wortgleiche Wie-
derholung von Absatz 1 Satz 2 handelt. Schließlich 
wurde die Regelung gestrichen, nach der die Bereit-
stellung von Plätzen in Tagespflege von strengeren 
Kriterien als die Bereitstellung von Plätzen in Tages-
einrichtungen abhängig gemacht wird. Ein solches 
Rangverhältnis entspricht - jedenfalls für Kinder im 
Alter unter drei Jahren und für Kinder im schulpflich-
tigen Alter - nicht den tatsächlichen Bedürfnissen. 
Die Tagespflege ist bereits umfassend und abschlie-
ßend in § 23 geregelt, so daß § 24 künftig ausschließ-
lich den Bereich von Tageseinrichtungen betrifft. 

Zu Buchstabe c 

Die Vorschrift wurde neu eingefügt. Sie enthält Über-
gangsregelungen für die Umsetzung des in § 24 ge-
regelten Rechtsanspruchs. Der federführende Aus-
schuß lehnt die im Gesetzentwurf des Bundesrates 
vorgesehenen Regelungen ab, nämlich 

- die dauerhafte Einführung eines Stichtages für die 
Aufnahme in den Kindergarten durch Bundes-
recht, 

- die dauerhafte Erfüllung des Rechtsanspruchs 
durch sogenannte gleichwertige Angebote, 

- die individuelle Verlängerung des Erziehungs-
urlaubs. 

Die derzeitigen Versorgungsengpässe, die in einigen 
Regionen der alten Bundesländer die Einführung des 
Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz zum 
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1. Januar 1996 nicht ermöglichen, verlangen keine 
Stichtagsregelung auf Dauer. Diese führt vielmehr zu 
Betreuungslücken, die je nach dem Geburtstag des 
Kindes bis zu zwölf Monate ausmachen können, und 
ist deshalb aus familien- und frauenpolitischen Grün-
den abzulehnen. Diese Auffassung stützt sich insbe-
sondere auf die Ergebnisse der Anhörung am 6. No-
vember 1995. Sie wird auch von der Bundesregie-
rung in ihrer Stellungnahme vertreten. Die Sachver-
ständigen haben in der Anhörung aber auch deutlich 
gemacht, daß trotz erheblicher Anstrengungen der 
Kommunen in den letzten Jahren aufgrund unter-
schiedlicher Ausgangslagen in den einzelnen Län-
dern und des unterschiedlichen Einsatzes von Fi-
nanzmitteln der Länder und Kommunen der Rechts-
anspruch zum 1. Januar 1996 nicht bundesweit ga-
rantiert werden kann. Das bedeutet, daß ein gesetz-
licher Anspruch nicht in allen Fällen eingelöst wer-
den könnte. Dieser Realität soll durch eine rechtliche 
Regelung entsprochen werden. Gleichzeitig soll an 
dem Entschluß, den Rechtsanspruch in der kürzest-
möglichen Frist umzusetzen, festgehalten werden. 
Die Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Kin-
dergartenplatz erfolgte im Rahmen des Schwange-
ren- und Familienhilfegesetzes 1992 nicht zuletzt als 
Hilfe für Frauen in einer Schwangerschaftskonfliktsi-
tuation, sich für das Kind entscheiden zu können. 
Kern  der bis zum 31. Dezember 1998 befristeten 
Übergangsregelung ist, daß zur schnellen Umset-
zung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergarten-
platz Jahr für Jahr mehr allgemeine Zeitpunkte ein-
geführt werden, zu denen die Kinder in den Kinder-
garten aufgenommen werden müssen. Hierzu sieht 
die Neuregelung für die Länder, in denen zum 1. Ja-
nuar 1996 der Rechtsanspruch nicht erfüllt werden 
kann, Landesrechtsvorbehalte vor: Nach Absatz 2 
kann Landesrecht regeln, daß Kinder spätestens zum 
1. August 1996 einen Anspruch auf den Kindergar-
tenplatz haben, wenn sie zu dem entsprechenden 
Zeitpunkt drei Jahre alt sind. Nach Absatz 3 kann 
Landesrecht regeln, daß der örtliche Träger befugt 
ist, für 1997 mindestens zwei, für 1998 mindestens 
drei allgemeine Zeitpunkte festzulegen, wenn 

- er einen entsprechenden Antrag bei einer nach 
Landesrecht zu bestimmenden Behörde stellt, 

- und zuvor eine verbindliche Ausbauplanung be-
schlossen hat, aus der hervorgeht, zu welchem 
Zeitpunkt wieviele Kinder in den Kinderga rten 
aufgenommen werden können und in welcher 
Weise der verbleibende Bedarf bis spätestens zum 
31. Dezember 1998 bef riedigt wird. 

Der Landesrechtsvorbehalt in Absatz 4 ermöglicht 
eine Regelung, wonach der Rechtsanspruch auch 
durch ein anderes geeignetes Förderungsangebot er-
füllt werden kann. Die Eignung ist im Hinblick auf 
den individuellen Bedarf festzustellen; zu berück-
sichtigen sind hier beispielsweise Tagesmütter, 
Spielkreise und andere Betreuungsformen. Bei jeder 
Einführung von allgemeinen Zeitpunkten muß je-
doch in einer besonderen Bedarfslage der sofortige 
Zugang zum Kindergarten gesichert sein. Absatz 5 
sieht deshalb vor, daß ein Kind vom vollendeten drit-
ten Lebensjahr an einen Anspruch auf einen Kinder-
gartenplatz oder ein anderes geeignetes Förderungs

-

angebot hat, wenn die Ablehnung für das Kind oder 
seine Eltern eine besondere Härte bedeuten würde. 
Eine solche liegt beispielsweise vor, wenn das Kind 
einen besonderen erzieherischen Bedarf hat oder ein 
alleinerziehender Elternteil wegen seiner Berufs-
tätigkeit auf eine Betreuung angewiesen ist. 

Zu Buchstabe d 

Im Rahmen des Jahressteuergesetzes 1996 wurde der 
Familienleistungsausgleich neu geordnet. Danach 
wird die steuerliche Freistellung eines Einkommens-
betrages in Höhe des Existenzminimums eines Kin-
des entweder durch das Kindergeld bzw. andere Lei-
stungen im Sinne von § 65 des Einkommensteuerge-
setzes oder durch den Abzug eines Kinderfreibetra-
ges bei der Veranlagung zur Einkommensteuer be-
wirkt (§ 31 EStG). Im Hinblick auf den subsidiären 
Charakter der Leistungen der öffentlichen Fürsorge, 
zu denen auch die Leistungen der Jugendhilfe gehö-
ren, ist es sachgerecht, eine auf das Pflegekind bezo-
gene Entlastung durch den Familienleistungsaus-
gleich bei der Gewährung laufender Leistungen zum 
Unterhalt zu berücksichtigen. Bei der Ermittlung 
der Höhe dieser laufenden Leistungen, die auf der 
Grundlage der tatsächlichen Kosten erfolgen soll 
(§ 39 Abs. 4 SGB VIII), ist bisher allerdings weder ein 
(den Pflegeeltern zustehender) Kindergeldzuschlag 
nach § 11 a BKGG noch der finanzielle Vorteil, den 
Pflegeeltern aus der Geltendmachung des Kinder-
freibetrages nach § 32 Abs. 1 Nr. 2 EStG gezogen 
haben, berücksichtigt worden. Nach künftigem 
Recht ist jedoch ein Kindergeldzuschlag nicht mehr 
vorgesehen, ebensowenig der Abzug eines Kinder-
freibetrages bei der Einkommensteuererklärung 
neben der Zahlung von Kindergeld. Die Beschrän-
kung auf den Abzug des Erstkindergeldes hat den 
Pflegeeltern im Hinblick auf die progressive Staffe-
lung des Kindergeldes für das zweite und jedes wei-
tere Kind zusätzliche finanzielle Vorteile verschafft, 
wenn neben diesem Pflegekind weitere Pflegekinder 
oder eigene Kinder in ihrem Haushalt lebten. 

Durch die Neuordnung des Familienleistungsaus-
gleichs dürfen Pflegeeltern wi rtschaftlich nicht 
schlechter gestellt werden. Vielmehr soll ihr Einsatz 
für die Erziehung fremder Kinder gewürdigt und 
auch künftig ein materieller Anreiz für die Aufnahme 
und Betreuung dieser Kinder geboten werden. Um 
dieses Ziel zu erreichen, muß bei der Anrechnung so-
wohl der Wegfall des bisher kumulativ gewährten 
Kinderfreibetrages als auch die künftig geringere 
Progressionswirkung des Kindergeldes für das zwei-
te und jedes weitere Kind berücksichtigt werden. 
Dies ist letztlich nur durch eine individuelle Festset-
zung des Abzugsbetrages zu gewährleisten, was je-
doch im Hinblick auf den Verwaltungsaufwand un-
zweckmäßig erscheint. Mit der Anrechnung eines 
Betrages in Höhe der Hälfte des für ein erstes Kind 
zu zahlenden Kindergeldes (dieses beträgt ab dem 
1. Januar 1996 200 DM) wird bei der Betreuung 
eines Pflegekindes der bisherige Umfang erhalten. 
Sofern das Pflegekind in einer Pflegefamilie nicht 
das älteste Kind ist, führt eine hälftige Anrechnung 
jedoch zu finanziellen Nachteilen. Um diese Wirkung 
zu vermeiden, ist es jugendpolitisch geboten, die An- 
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rechnung für das Pflegekind auf ein Viertel des Be-
trages des Erstkindergeldes zu beschränken. Diese 
Anrechnung erfolgt in allen Fällen, in denen das 
Pflegekind im Rahmen des Familienleistungsaus-
gleichs bei der Pflegeperson berücksichtigt wird, als 
auch in dem alternativen Fall, in dem die Pflege-
person den Steuerfreibetrag wählt. 

Zu Buchstabe e 

Die Vermittlung des Kindes oder Jugendlichen zu 
einer Pflegeperson durch das Jugendamt erfolgt 
nicht nur im Rahmen der Hilfe zur Erziehung, son-
dern auch im Rahmen der Eingliederungshilfe für 
seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach 
§ 35a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3. Deshalb ist § 44 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1, der die Erlaubnisfreiheit des Pflegever-
hältnisses regelt, entsprechend zu erweitern. 

Zu Buchstabe f 

Folgeänderung aufgrund der Neufassung von Arti-
kel 10 EGBGB durch Artikel 1 Nr. 1 des Gesetzes zur 
Neuordnung des Familiennamensrechts vom 16. De-
zember 1993 (BGBl. I S. 2054). 

Zu Buchstabe g 

Die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den 
örtlichen Trägern und den anerkannten Trägern der 
freien Jugendhilfe durch den überörtlichen Träger 
gewinnt besondere Bedeutung nicht nur bei der 
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an 
Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljäh-
rige, sondern insbesondere für die Eingliederungs-
hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, 
die erst im Rahmen der Neuordnung des Kinder- und 
Jugendhilferechts in den Verantwortungsbereich der 
Träger der örtlichen Jugendhilfe übertragen worden 
ist. Nummer 2 ist deshalb entsprechend zu erweitern. 

Zu Buchstabe h 

Die fortgesetzte Zuständigkeit des örtlichen Trägers 
der Jugendhilfe wird auch auf den Fall ausgedehnt, 
in dem nach bereits erfolgter Gewährung von Hilfe 
für junge Volljährige diese Hilfe erneut erforderlich 
wird. Auch in diesem - bisher nicht geregelten - Fall 
soll der bisher örtlich zuständige Träger weiterhin 
zuständig bleiben, solange die Unterbrechung der 
Hilfeleistung nicht länger als drei Monate dauert. 

Zu Buchstabe i 

Anpassung an die Terminologie des Gesetzes (§ 7 
Abs. 1 Nr. 3). 

Zu Buchstabe j 

Durch die Änderung von Absatz 1 sollen Kostener-
stattungsansprüche für alle Leistungen, die aufgrund 
einer Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 gewährt worden 
sind, gesichert werden. Durch die Änderung von 
Absatz 2 sollen etwaige Kostenerstattungsansprüche 
auch gegen andere örtliche Träger erhalten bleiben. 
Die Änderung von Absatz 3 sowie der Überschrift be- 

zweckt die Anpassung an die zugrundeliegende Zu-
ständigkeitsnorm des § 86 Abs. 6, die einen Zustän-
digkeitswechsel nicht zwingend voraussetzt. 

Zu Buchstabe k 

Sprachliche Verbesserung. 

Zu Buchstabe 1 

Durch die Änderung von Absatz 1 Nr. 1 wird auch 
der Fall erfaßt, daß einem (älteren) Kind Leistungen 
der Jugendsozialarbeit in einer sozialpädagogisch 
begleiteten Wohnform (§ 13 Abs. 3) erbracht werden. 
Die Änderung von Absatz 4 dient der Harmonisie-
rung der Vorschrift mit § 96. Danach kann die Heran-
ziehung von Ehegatten zu den Kosten von Leistun-
gen an Volljährige nur im Rahmen der Überleitung 
eines Unterhaltsanspruchs erfolgen. 

Zu Buchstabe m 

Terminologische Anpassung an § 94 Abs. 2. 

Zu Buchstabe n 

Durch den Übergang der Zuständigkeit für die Ein-
gliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und 
Jugendliche von der Sozialhilfe auf die Träger der 
Jugendhilfe sind diese für einen neuen Aufgabenbe-
reich verantwortlich geworden. Die Auswahl und 
Formulierung der statistisch erheblichen Struktur-
merkmale dieser Hilfeart bedürfen noch der weiteren 
Abklärung. Das Startjahr für die jährlichen statisti-
schen Erhebungen für den Bereich der Eingliede-
rungshilfe wird deshalb von 1996 auf das Jahr 2000 
verschoben. 

Zu Buchstabe o 

Durch die Ergänzung wird den statistischen Landes-
ämtern die Möglichkeit eröffnet, Gemeinden und 
Gemeindeverbänden Einzelangaben aus den Erhe-
bungen der Jugendhilfe zu übermitteln. Die Vor-
schrift trägt den in § 16 Abs. 5 des Bundesstatistik-
gesetzes geregelten Voraussetzungen Rechnung und 
entspricht inhaltlich § 133 des Bundessozialhilfege-
setzes. 

Zu Artikel 2 

Die Ausdehnung des Erziehungsurlaubs über den 
dritten Geburtstag des Kindes hinaus bis zum näch-
sten allgemeinen Aufnahmedatum in den Kindergar-
ten wird aus frauen- und arbeitsmarktpolitischen 
Gründen abgelehnt. Deshalb ist von einer Änderung 
des Bundeserziehungsgeldgesetzes abzusehen. 

Statt dessen wird an dieser Stelle die Erlaubnis für 
das zuständige Bundesministerium geregelt, die 
Neufassung des Achten Buches Sozialgesetzbuch im 
Bundesgesetzblatt bekannt zu machen. Eine solche 
Neufassung erscheint aufgrund der zahlreichen Ver-
änderungen seit der letzten Bekanntmachung erfor-
derlich. 
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Zu Artikel 3 

Die Regelung über das Inkrafttreten wurde zeitlich 
mit der Übergangsregelung im Artikel 10 Abs. 3 
KJHG harmonisiert. 

Bonn, den 22. November 1995 

Maria Eichhorn 

Berichterstatterin 

Rosei Neuhäuser 

Berichterstatterin 

Rita Grießhaber 

Berichterstatterin 

Christel Hanewinckel 

Berichterstatterin 

Heinz Lanfermann 

Berichterstatter 








